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Altautomann Schröder

Im Juli hat der Umweltministerrat der

EU gegen die Stimmen Deutschlands
den Entwurf einer Altautorichtlinie ver-

abschiedet. Die Geschichte dieses

Richtlinienentwurfs

ist ein Paradebeispiel
dafür, wie sehr in

Deutschland politi-

   
  

  

Altautos ab 2006 vor; die Recycling-

quoten und das Schwermetallverbotblei-
ben erhalten. Jetzt muß als nächstes das

Europaparlament über den Entwurf ent-
scheiden.

Karin Bieback, Hamburg.
Quellen: tageszeitung (taz) v. 26.06. u. 24.07.

99, Die Woche v. 02.07.99, Handelsblatt v.

23.06. u. 28.06.99.
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diktiert werden. Ei-

die Umweltminister

der EU-Staaten nämlich schon im De-
zemberletzten Jahres auf einen Entwurf
einer Altautorichtlinie geeinigt, mit der
eine weitgehende Wiederverwertung von
Schrottautos erreicht werdensollte. Nach

diesem Entwurf hätten von 2003 an
Altautos ohne Kostenfür den / die letzteN
HalterIn von den Herstellern zurückge-
nommen werden müssen. Bis zum Jahr
2005 sollten mindestens 85 % des Auto-
gesamtgewichts je Hersteller wieder-
verwertet werden, bis 2015 95 %. Die

Verwendung von Schwermetallen in Neu-
fahrzeugen sollte verboten werden. So-
gar der damalige Präsident des Verban-
des der Europäischen Automobilherstel-
ler (Acea), Pischetsrieder, hatte den Plan

geschluckt. Der Verabschiedung der
Richtlinie schien also nichts mehr im
Weg zu stehen. Dann kam aber doch

alles noch ganz anders: VW-Chef Piöch
wurde neuer Acea-Vorsitzender und
machte seinen Einfluß auf seinen Freund
und Bundeskanzler Schröder geltend.
Aufgefahren wurde das übliche Argu-
ment mit den Arbeitsplätzen, die durch

die aufgrund der Rücknahmepflicht ent-
stehenden Kosten gefährdet seien.
Schrödersah sein Imageals wirtschafts-
freundlicher Kanzler gefährdet und tat
ab sofort alles in seiner Macht stehende,
um die Verabschiedung der Richtlinie zu
verhindern. Als Ende Juni die Verab-
schiedung der Altauto-Richtlinie
auf der Tagesordnung
des Umweltmi-

   
nisterrates stand, sah es

schlecht aus für Schröder und Piech:

Außer Deutschland wollten alle Staaten

die Richtlinie und für die notwendige

Sperrminorität im Rat reichten die deut-
schen Stimmen nicht aus. Also drohte

Schröder Umweltminister Trittin mit

Entlassung und brachte ihn so dazu, die

Richtlinie von Platz 1 auf Platz 10 der

Tagesordnungsetzen zu lassen und nutz-
te die so gewonneneZeit, um Großbri-

tannien und Spanien zur Ablehnung der
Richtlinie zu bewegen. Damit war die

nötige Stimmenanzahl beisammen, um

die Verabschiedung der Richtlinie zu
verhindern und Deutschlandhatte sich in

der EU gehörig blamiert. Letztlich hat
das Taktieren jedoch wenig genutzt: Der
nun verabschiedete Entwurf sieht als

Kompromiß eine Rücknahmepflicht für
neu zugelassene Autos ab 2001, für alle

  

  

Wahr, gelogen oder
eingeredet? -
BGH-Uriteil zu Gutachten
in Mißbrauchsprozessen

Es klingt selbstverständlich: Läßt
sich ein Strafgericht bei der Wahr-

heitsfindung durch VertreterInnen an-
derer Disziplinen unterstützen, so muß

deren Arbeit den Standards ihrer Wis-
senschaft genügen.

In bezug auf die aussagepsychologi-
schen Gutachten,mittels derer Strafrich-

terInnen in sexuellen Mißbrauchs-
prozessen die Glaubhaftigkeit der Aus-
sagen kindlicher und jugendlicher (Op-
fer-)ZeugInnendort festzustellen pflegen,
wo es an handfesten Indizien wie etwa
Verletzungen fehlt, bedurfte es aller-

dings eines Urteils des Bundesgerichts-
hofs (BGH), um die Anforderungen zu

klären, denen ein strafgerichtlich ver-

wertbares Gutachten genügen muß.
Die Erfüllung der mit Hilfe zweier

renommierter Aussagepsychologen auf-
gestellten Kriterien scheint kein Hexen-
werk zu sein: Die Methoden des / der
Sachverständigen müssen dem aktuellen

wissenschaftlichen Kenntnisstand ent-
sprechen. Er / Sie muß Hypothesenbil-
den und anhand der vorliegenden Zeu-
genaussage überprüfen. Die Aussageist
unter Überprüfung auf sogenannte Real-

“ kennzeichen (logische Konsistenz,

Detailreichtum, Schilderung ausgefalle-
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schuldigten etc.) auf ihre inhaltliche
Konsistenz zu prüfen, um bewußte Lü-

gen des/der ZeugIn zu entlarven. Um
Fremdsuggestion auszuschließen, ist die
Entstehung der Aussage zu untersuchen
und die intellektuelle und sprachliche
Leistungsfähigkeit sowie das Sexual-
wissen der/des ZeuglIn zu ermitteln. Das
Gutachten muß durch die Benennung
der verwendeten Methoden, Hypothe-

sen, Befunde und ihnen zugrundegelegten
Tatsachen für alle Verfahrensbeteiligten
nachvollziehbar sein.
Was wie eine höchstrichterliche An-

maßung gegenüber der in den General-
verdacht der Unfähigkeit und Schlampe-
rei geratenen PsychologInnenzunft wirkt,
belehrt in Wirklichkeit ausschließlich
die Strafgerichte: Verantwortlich für eine
Verurteilung sind die StrafrichterInnen,
die ein unseriöses Gutachten autoritäts-
hörig ihrer Beweiswürdigung zugrunde-
legen.

Dort, wo Aussagen der Mißbrauchs-

opfer vorliegen, bedeutet das Urteil

einen Gewinn an Rechtssicherheit. Fehlt
es allerdings — etwa aufgrund desniedri-
gen Alters des Kindesoderseiner schwe-
ren Traumatisierung — an einer verbalen
Aussage, ist eine Aufarbeitung des
Geschehens mit den Mitteln des Straf-
rechts nicht möglich, denn der Aus-

deutung von Kinderzeichnungen und
Spielszenen mit anatomisch korrekten
Puppenerteilte der BGH ausdrücklich
eine Absage.
Wenngleich das Urteil nur für Straf-

verfahren Bindungswirkungentfaltet,ist
zu hoffen, daß seine Grundsätze auch in

familiengerichtlichen Sorgerechtsverfah-
ren, in denen bei Mißbrauchsvorwürfen
ebenfalls oft psychologische Gutachten
eingeholt werden, Anwendung finden

werden.

Katharina Ahrendts, Berlin.
Quellen: Urteil des BGH v. 30.07.1999 (Az.: 1

StR 618/98); Tagespresse v. 31.07.1999.
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Elektronisch überwacht

In seiner Sitzung am 9. Juli 1999
beschloß der Bundesrat, den Bundeslän-

dern Modellversuche mit dem „elektro-

nisch überwachten Hausarrest“ im Kurz-

strafenbereich (bis sechs Monate) zu

ermöglichen. Zuvor hatten die Justizmi-
nister Hessens, Hamburgs und Baden-

Württembergs bereits angekündigt, die
„elektronische Fußfessel“ erproben zu

wollen. Das Land Berlin hat einen

entsprechenden Gesetzesentwurf einge-
bracht. Die BefürworterInnen der elek-

tronischen Überwachung argumentie-
ren mit der zu erwartenden Kosten-

ersparnis und humaneren Vollzugs-
bedingungen. KritikerInnen
wenden ein, daß die Kosten in

anderen Ländern durch die elek-

tronische Überwachungnicht ge-

sunken seien und im Unter-

schied zu den anderen auf den

Weg gebrachten sanktionen-
rechtlichen Reformen, wie Tä-

ter-Opfer-Ausgleich oder gemein-
nütziger Arbeit, der elektronisch
überwachte Hausarrest keine wirkliche

Alternative zur Freiheitsstrafe darstelle,

sondern den Vollzugsort lediglich vom
Gefängnis in den Privathaushalt verlage-
re. Der Eingriff in die Grundrechte der
Betroffenen — und zudem ihrer Angehö-
rigen — sei weiterhin erheblich. Darüber
hinaus entstünden schwerwiegende
datenschutzrechtliche Probleme.

Von KriminologInnen wird bei der
Erprobung neuer Sanktionsinstrumente
stets auf die Gefahr eines „net-widening“

hingewiesen. Damit ist gemeint, daß

sich der Kreis der Betroffenen auf

Personen erweitert, die bislang straffrei
ausgingen oder milder behandelt wur-
den. Das ist bereits absehbar, denn der

hessische Justizminister Wagner will
den elektronisch überwachten Hausar-

rest nicht anstelle einer Freiheitsstrafe,

sondern während der Bewährungeinset-

zen. Auf diesem Weg wird auch ver-
sucht, die Erfordernis einer noch fehlen-

den gesetzlichen
Grundlage zu um-
schiffen. Umstritten

ist jedoch, ob sich

eine solche Weisung Recht
auf $ 56 c Strafgesetz-
buch (StGB) stützen kurz

kann, da sie dem

durch $56c StGB

verfolgten Ziel der Resozialisierung eher
entgegensteht als es zu fördern. Eine
intensive Betreuung der StraftäterInnen
durch die sozialen Dienste, wie sie in

Schweden — dem einzigen Land, das auf

positive Erfahrungen mit der elektroni-
schen Fußfessel verweisen kann — prak-
tiziert wird, scheitert hierzulandebereits

an der Einrede der leeren Kassen. Die

Diskussion muß auch vor dem Hinter-

grund von Privatisierungstendenzen im
Strafvollzug insgesamt und den damit
verbundenen Absatzinteressen der

Sicherheitsindustrie gesehen werden,die

Europa als Wachstumsmarktbetrachtet.
Vier Jahre haben die Länder nunZeit zu

experimentieren. Es ist zu hoffen, daß

sich in diesen vier Jahren auch eine den

Problemen angemessene Öffentliche und
fachliche Diskussion entwickelt.

Oliver Brüchert, Frankfurt.
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Lohnabstandsklauseln sind
verfassungsgemäß

Das Bundesverfassungsgericht hat am
27.04.1999 (Az.: 1 BvR 2203/93 und
897 /95) zwei Verfassungsbeschwerden

der IG Metall zurück-

gewiesen und Lohn-
abstandsklauseln bei
Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen (ABM)

und Strukturanpas-
sungsmaßnahmen
(SAM) für verfas-

sungsgemäß erklärt.
ABM sind von. der Bundesanstalt für
Arbeit bezuschußte Arbeitsverhältnisse

auf Zeit, die zusätzliche und im öffentli-

chen Interesse liegende Arbeiten för-
dern, um Arbeitslosen Berufspraxis und

-perspektiven zu geben. SAM dienen
darüber hinaus unter erleichterten För-

. dervoraussetzungen unter anderem der
Beschäftigungssicherung in Ostdeutsch-
land. Die Beschwerden betrafen Vor-
schriften des Dritten Buches des Sozial-
gesetzbuches (SGB II) und des vorher

geltenden Arbeitsförderungsgesetzes,
nach denen staatliche Zuschüsse für
solche Maßnahmen in voller Höhe nur
dann gezahlt werden, wenn das verein-

barte Arbeitsentgelt 80 % der Tariflöhne
nicht übersteigt. Dies führt in der Praxis
dazu, daß ABM-Kräfte im Regelfall zu

untertariflicher Bezahlung beschäftigt
werden, da den TrägerInnen der Maß-

"nahmen üblicherweise die Mittel für

eine Aufstockung auf den Tariflohn
fehlen. Bei den besonders geförderten

SAM werden Zuschüsse bei höherer

Bezahlung der Beschäftigten sogar um
den entsprechenden Betrag gekürzt. Be-
gründet werden diese Regelungen mit
dem Ziel, möglichst viele Maßnahmen

zu fördern und für die ABM-Kräfte

einen Anreiz zu schaffen, sich so bald

wie möglich auf dem regulären Arbeits-
markt einen neuen Job zu besorgen. Die
beschwerdeführende Gewerkschaftsieht

sich durch diese Vorschriften in ihren
Rechten aus Art. 9 Grundgesetzverletzt.
Wenn der Staat die Lohnhöhe vorgibt,
dann bleibe der Gewerkschaft bei Tarif-
verhandlungen in diesem Bereich kein
Verhandlungsspielraum. Das Verfas-
'sungsgericht hat festgestellt, daß die
angegriffenen Regelungen in die Tarif-
autonomie eingreifen. Es hält diesen
Eingriff aber gleichwohlin Zeiten hoher
Arbeitslosigkeit aus überwiegenden
Gründen des Gemeinwohls für gerecht-
fertigt, da der Staat damit einen im

Sozialstaatsprinzip begründeten Schutz-
auftrag erfülle und das verfassungsrecht-
lich verankerte Ziel des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts fördere. Das
Gericht schloß sich nicht der Argumen-
tation der Gewerkschaften an, das Lohn-

abstandsgebot unterlaufe das System des
Flächentarifvertrags und schaffe einen

     

 

Testfall für einen allgemeinen Billig-
lohnsektor. Es hält die Regelungen für
verhältnismäßig, da der Bereich der

staatlichen Beschäftigungsförderung
nicht mit den Verteilungskämpfen im
Bereich der Privatwirtschaft vergleich-
bar sei. Dabei verkennt das Gericht
allerdings, daß sich dieser sogenannte

zweite Arbeitsmarkt mittlerweile ver-
selbständigt hat und viele Beschäftigte
dauerhaft auf solche Maßnahmenange-
wiesen sind. Seit 01. August 1999 wer-
den zumindest Zuschüsse zu SAM zu-
gunsten ökologischer und sozialer Ziele
nicht mehr gekürzt, wenn der Tariflohn

gezahlt wird. Eine grundlegende Reform
der Fördermaßnahmen steht aber unter
rot-grün noch aus.

Stefan Soost, Berlin.
Quellen: Pressemitteilung des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 04.08.1999; taz v.

05.08.1999.

 

Natur- und Denkmalschutz
gefährdet?

EtwasLicht ins Dunkel der umstrittenen
Dogmatik des Artikels 14 Grundgesetz
brachte ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG), das im März 99
erging. Gleichzeitig hat dieses Urteil
weitreichende Folgen für den Natur- und
Denkmalschutz, weil es salvatorische
Klauseln für verfassungswidrig erklärt.

Salvato-
rische Klauseln

lassen offen, ob Ein-

griffe ins Eigentum als In-
halts- und Schrankenbestimmun-

gen, enteignungsgleiche Eingriffe oder
Enteignungengelten. Ein wichtiger Un-
terschied dieser Eingriffsarten besteht
darin, daß Inhalts- und Schranken-

bestimmungen grundsätzlich mit Ver-
weis auf die Sozialpflichtigkeit des Ei-
gentums nicht entschädigungspflichtig
sind. Hingegen ist für die übrigen Ein-
griffe eine Entschädigung zu zahlen.
Während der Bundesgerichtshof

(BGH)der Ansichtist, daß Inhalts- und

Schrankenbestimmungen bei hoher Be-
lastung des Eigentümers / der Eigentü-
merin in enteignungsgleiche Eingriffe
umschlagen können, die dann vom Staat
zu entschädigenseien, vertraten Verwal-

tungsgerichte die Position, daß für
enteignungsgleiche Eingriffe kein Be-
darf bestehe, da im Falle einer zu hohen
Belastung des Eigentümers / der Eigen-
tümerin durch Inhalts- und Schranken-
bestimmungen gegen diese Widerspruch
eingelegt werden könne. Um Gesetze

nicht an diesem Streitstand scheitern zu
lassen, behalfensich die Gesetzgebungs-
organe mit dem Trick der salvatorischen
Klausel. Sie ließen einfach offen, wie

eine Maßnahmezu qualifizieren sei. Für
den Fall, daß es sich um einen
enteignungsgleichen Eingriff oder eine
Enteignung handelnsollte, sahen sie die
Möglichkeit der Entschädigungvor.
Zu diesem Streitstand bezieht das

BVerfG eindeutig Stellung. Soist, entge-
gen der Position des BGH, die Einord-
nung einer Norm als Inhalts- und
Schrankenbestimmung unabhängig von
der Intensität der Belastung, welche

den / die Eigentumsinhaberlntrifft. Zu-
dem erklärt es salvatorische Klauseln für
verfassungswidrig, da aus Gesetzenein-

deutig hervorgehensoll, in welcher Art
und mit welchen Rechtsfolgen sie in
Eigentum eingreifen oder zu Eingriffen
ermächtigen.
Es stellt sich nun die Frage, wie die

Legislative mit diesem Urteil umgeht.
Schafft sie es, rechtzeitig die Gesetzes-
werke, welche salvatorische Klauseln

enthalten, nachzubessern? Oder muß mit

dem Szenario gerechnet werden, daß

z.B. im Natur- und Denkmalschutz-
recht, wo es eine Menge salvatorischer

Klauseln gibt, eine Nachbesserungnicht
fristgerecht erfolgt? Dies hätte die Kon-
sequenz, daß Denkmäler abgebrochen

werden oder auf Naturschutzflächen ge-
baut wird.
Lena Dammann, Hamburg.

‚Quelle: Urteil des BVerfG vom 2. März 1999,
Az: 1 BvL 7/91.
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Wohin die Reise geht...

Welche Richtung verfolgt rot-grün in der
Flüchtlingspolitik? Gerade meldeten die
Zeitungen, daß die Lageberichte des

Auswärtigen Amtes, die oft Grundlage
für Entscheidungen in Asylverfahren
sind, nun endlich-auch unter Berücksich-

tigung von Erkenntnissen von Men-
schenrechtsorganisationen erstellt wer-

den sollen. Ein Aufbruchin die richtige
Richtung?
Wohl eher nicht, denn andererseits

wurde von der rot-grünen Regierung
einem Rückübernahmeabkommen mit
Algerien, das im März 1997 noch von

der alten Regierung ausgehandelt wurde,
neues Leben eingehaucht.
Auf dessen Grundlage werden seit

dem 1. Juni AlgerierInnen, die abge-
schoben werden sollen, schon bevor sie
in der BRD ins Flugzeug steigen, von
Sicherheitskräften ihres Heimatlandes,

das sie sicherlich nicht grundlos verlas-
sen haben, in Empfang genommen.Die-
se „Frei-Haus-Lieferung‘“wird vom par-
lamentarischen Staatssekretär im Innen-
ministerium Körper in einem Brief an
PRO ASYL damit begründet, daß die
Begleitung durchalgerischesSicherheits-
personal durch die engere sprachliche
und kulturelle Verbundenheit die Mög-
lichkeiten zur beruhigenden Einwirkung
auf gewaltbereite Personen verbessere.
Mit diesem schein-pädagogischen An-

satz will sich die Bundesregierung aus
der Verantwortung stehlen. Denn aus

Kostengründen, wie man zunächst mei-
nen könnte, ist dieses Abkommen mit

Algerien nicht geschlossen worden; der
BGS muß weiterhin für die Kosten der
Abschiebungen aufkommen. Aber: Nicht
mehr den deutschen, sondern algeri-
schen Sicherheitskräften kann man so im
Notfall die Schuld für eventuelle gewalt-
same Zwangsmaßnahmen geben, die
schlimmstenfalls auch mal den Tod
eines / einer Abzuschiebendenzur Folge
haben.

Menschenrechtsorganisationen wie
PRO ASYL fordern seit dem Bekannt-
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werden der Umsetzung des Abkommens
zum 1. Juni verstärkt dessen Annullie-
rung und darüber hinaus seit längerer
Zeit einen generellen Abschiebestop für
Algerien. Neben dem nicht-staatlichen
Terror, der dort herrsche, auf den aber in

Asylverfahren keine Rücksicht genom-
men wird, werde die Frage der staatli-

chen Beteiligung am Terror in Form
verdeckter Geheimdienstoperationen
nicht ernst genommen. Nach Auskunft
von amnesty international gibt es -—
allerdings nur rhetorische — Anzeichen
für positive Veränderungen, seit Präsi-
dent Bouteflika an der Machtist. Men-
schenrechtsverletzungen auf derart ho-
hem Niveau wie in den letzten Jahren
ließen sich jedoch nicht von heute auf
morgenbeseitigen. Es käme also darauf
an, die Situation sorgsam zu beobachten
anstatt bedenkenlos abzuschieben.

. Jan Gehrken, Hamburg.
Quellen: Frankfurter Rundschauv. 21.12.1998,

PRO ASYL Infomappe Nr. 16 — August

1999, jungle world v. 07.07.1999, taz v.

01.06.1999.

BGStötet Asylbewerber

Seit der faktischen Abschaffung des
Grundrechts auf Asyl mit der Grundge-
setzänderung von 1993 hat sich die
rassistische Politik gegenüber Asylbe-
werberInnenstetig verschärft. Auch die
rot-grüne Bundesregierung setzt diesen
staatlich organisierten Rassismus in ih-
rer Asylpolitik bruchlos fort. Neben
vielen anderen diskriminierenden Geset-
zen und Verwaltungspraktiken hält die
neue Regierung auch an der brutalen
Abschiebepraxis der vergangenen Jahre
fest. Dies trat in erschreckender Eindeu-
tigkeit zutage, als Ende Mai 1999 der

Bundesgrenzschutz den abgelehnten
Asylbewerber Aamir Ageep bei dem
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Versuch seiner Abschiebung tötete. Die
Bundesgrenzschutz-Beamtensollten den
Sudanesen in einer Maschine der Luft-
hansa von Frankfurt über Kairo nach
Khartum abschieben. Der Flüchtling war
nicht zur freiwilligen Ausreise in den
Sudanbereit.
Viele abgelehnte

AsylbewerberInnen
haben panische Angst
vor der Rückkehr in
den Verfolgerstaat, da

sie nicht selten mit

ihrer Verhaftung und
Bedrohungihres Le-
bens rechnen müssen. Je größer die
Angst, um so mehr ist mit Widerstand

gegen die Abschiebung zu rechnen. Eine
bedingungslose Durchsetzung von Ab-
schiebungen bedient sich dann - wie im
Falle des Sudanesen — gewalttätiger
Methoden. Nach gängiger Praxis setzte
man dem sudanesischen Flüchtling zur
Ruhigstellung einen Motorradhelm auf.
Wie die BGS-Beamten aussagten, habe
man beim Start des Flugzeugs den Kopf
des Sudanesen „zur Fixierung nach un-

ten gedrückt“. Da der Mann Widerstand
geleistet habe, sei ihm „zu seiner eige-

nen Schutz“ ein Motorradhelm aufge-
setzt worden. Außerdem wurde er an den
Händen und Füßen gefesselt. Nachdem
das Flugzeug gestartet war, hat der Mann
kein Lebenszeichen mehr vonsich gege-
ben.

Dieser Todesfall hat die rot-grüne
Bundesregierung nunfür einige Wochen
dazu veranlaßt, die deutsche Abschiebe-

praxis zu entschärfen. Innenminister
Schily ordnete den Stop gewaltsamer
Abschiebungen an. Abschiebungen mit
dem Flugzeug seien dann auszusetzen,
wenn sich massiver Widerstand von
Betroffenen abzeichne. Bereits einen
Monat später widerrief Schily diese
Anordnung wieder. Seit dem 26. Juni
1999 darf der Bundesgrenzschutz wie-
der gewaltsam abschieben. Lapidar wird
festgestellt, daß in Zukunft bei der

Anwendung von Gewalt eine „unbeein-.

trächtigte Atmung“ gewährleistet sein
müsse. Nach den neu-

en Abschiebe-Richt-
linien soll also freies
Atmen gewährleistet
werden. Wenn dies
bis jetzt allerdings

| nicht zu beachten war,

| so wundert man sich
| eigentlich, daß in der

Vergangenheit doch

noch relativ viele
Flüchtlinge ihre Ab-
schiebung überlebt
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